Das Schiedsgericht – eine Alternative für staatliche Gerichte?

Die Entwicklung der Marktwirtschaft in Polen ist nicht nur durch die Schaffung und Erhaltung der rechtlichen Rahmen der Wirtschaftsfreiheit bedingt, sie hängt auch im grossen Teil von der Schaffung entsprechender Instrumente zur schnellen Entscheidung der Gerichtsstreitigkeiten zwischen den Unternehmern ab.

Es steht ausser Frage, dass überflüssiger und unbegründeter Formalismus in dem Gerichtsverfahren vor den staatlichen Gerichten in Wirtschaftsangelegenheiten sowie die Langwierigkeit solcher Verfahren die harmonische Entwicklung der freien Wirtschaft hindern. Ein Unternehmer, der ein bestimmtes wirtschaftliches Risiko eingeht, erwartet, dass im Streitfall dieser Streit schnell, professionell und unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Gegebenheiten des Vertragsabschlusses entschieden wird. Bei heutiger Kompliziertheit der Prozessen aus dem Bereich: Wirtschaft, Banken, Versicherungen, Handel usw., ist es unmöglich, sämtliche aufgeworfene Fragen und Probleme, Entscheidungsprozesse und deren wirtschaftliches Umfeld zu verstehen und richtig zu bewerten. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn ein in speziellen Wirtschaftsbranchen tiefgreifender Streit sich zwischen Unternehmern aus verschiedenen Ländern, Rechtssystemen und mit unterschiedlicher Erfahrung abspielt.

Die Zivilprozeβordnung, die eine Grundlage der Prozedur im Verfahren vor einem staatlichen Wirtschaftsgericht darstellt, hat seinem Wesen nach, einen verwaltungsrechtlichen Charakter und zeichnet sich durch Zuerkennung dem Gericht einer besonderen Funktion zur Gestaltung des Prozesses sowie durch eine Reihe rein formalistischer Normen aus. In dem Verfahren vor dem staatlichen Gericht kommt der strengen und formalistischen Prozedur eine besondere Rolle zu. Das Gericht ist hier der „Hausherr”, welcher der Partei oder den Parteien die Verfahrensregeln aufdrängt, die oft mit kaufmänischen, den Streitteilnehmern bekannten und zumindest von einer der Parteien beachteten Handelsgepflogenheiten im Widerspruch stehen. Oft erschwert dies wesentlich die Beweisführung, was die vollständige Aufklärung sämtlichen Umstände der Prozessache umöglich macht. Oftmals, wegen Unkenntniss mancher Wirtschaftsereignisse, beruft das Gericht zur Tatsachenklärung den Sachverständigen, welcher tatsächlich über den Urteilsinhalt entscheidet. 

Solche Umstände sprechen für die Suche nach alternativen Methoden der Streitentscheidung durch Unternehmer. Gemeint sind hiermit solche Methoden, die den Streitparteien eine gleiche Behandlung oder Herbeiführung aller möglichen Beweise und Behauptungen sichern werden. Methoden, die den Parteien die Verständigung sowohl mit dem Gericht als auch mit anderer Partei in ihrer Muttersprache ermöglichen werden. Der Streit vor dem Schiedgericht kann nämlich in einer Fremdsprache geführt werden. Wenn die Streitteilnehmer internationale Unternehmer sind, vertreten durch Ausländer, wenn die Zeugen Ausländer sind, und die Urkunden in einer Fremdsprache angefertigt wurden, ist das für das Streitergebniss von einer grundlegenden Bedeutung.

Die Schiedsgerichtbarkeit, angesichts des Fehlens an übermässig ausgebildeten Prozeduren, der Urteilsfindung durch Fachmänner im gegebenen Wirtschaftsrechtsfachgebiet, oder sogar auch durch Unternehmer, angesichts der Berücksichtigung sämtlicher Wirtschaftsaspekte (des wirtschaftlichen Umfelds) des anhängigen Streites, oder der Möglichkeit der Urteilsfindung in Anlehnung an den Billigkeitsgrundsatz, stellt eine Alternative gegenüber den staatlichen Gerichten dar.

Vor einem Schiedsgericht, sei es ein institutionelles Schiedsgericht (zum Beispiel das Schiedsgericht der Deutsch-Polnischen Industrie – und Handelskammer, oder das Schiedsgericht der Landeswirtschaftskammer in Warschau) oder sei es das ad hoc Schiedsgericht (das nur zwecks Entscheidung der konkreten Sache berufen wird) können sämtliche vermögensrechtliche Streitigkeiten entschieden werden, mit Ausnahme von Lebensunterhaltstreitigkeiten und Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis. 

Die Rechtsgrundlage für Handeln des Schiedsgerichtes stellt der Vertrag über Schiedsgerichtsvereinbarung dar. Dessen Abschluss in einer richtigen Form schliesst die Prozesszuständigkeit der staaatlichen Gerichte aus.

Die volle Unabhängigkeit in der Auswahl des Schiedsgerichtes betrifft nur das in Polen tätige Schiedsgericht. Auschluss der Rechtsprechung von polnischen Staatsgerichten zugunsten eines im Ausland tätigen Schiedsgerichtes unterliegt Einschränkungen. Eine Auslandsschiedsgerichtsklausel ist nur dann möglich, wenn eine der Parteien ihren Wohnsitz/ Geschäftssitz im Ausland hat oder im Ausland ein mit der Streitigkeit verbundenes Unternehmen betreibt und falls ein solcher Vertrag, gemäss dem im Land, wo das Schiedsgericht zu handeln hat, geltenden Recht, wirksam ist. 

Am meisten ist die Scheidsgerichtsvereinbarung in Wirtschaftsverträgen beinhaltet, als eine der Schlussbestimmungen des Vertrages (sog. Schiedsgerichtsklausel). In dem Fall betrifft die Schiedsgerichtsvereinbarung nur Streitigkeiten, die aus Abwicklung des konkreten Wirtschaftsvertrages resultieren. Es ist möglich, der Zuständigkeit des Schiedsgerichtes die schon anhängige Streitigkeit unterzustellen. In diesem Fall ist der Abschluss eines Vertrages über Schiedsgerichtsvereinbarung notwendig, der diese konkrete Streitigkeit der Zuständigkeit des Schiedsgerichtes unterstellt.

Die Wirksamkeit des Vertrages über Schiedsgerichtsvereinbarung, abgeschlossen als Schiedsgerichtsklausel in einem Wirtschaftsvertrag, unterliegt den gleichen Bewertungsregeln wie die Bewertung der Wirksamkeit von Wirtschaftsverträgen. Es wird nämlich die Fähigkeit der Parteien zum Abschluss des Vertrages über Schiedsgerichtsvereinbarung geprüft, die rechtsmässige Vertretung, und im Falle des Vertragsabschlusses durch einen Bevollmächtigten – auch der Vollmachtumfang.

Der Vertrag über Schiedsgerichtsvereinbarung ist ein Akt, der einen unmittelbaren Einfluss auf die Vollzugsart des der Partei zustehenden Rechtsschutzes hat. Der Rang der Schiedsgerichtsvereinbarung und deren Prozeβauswirkungen sind so bedeutend, dass deren Vornahme als eine Handlung betrachtet werden sollte, die den Rahmen der gewöhnlichen Geschäftsführung überschreitet. Der besondere Charakter des Vertrages über Schiedsgerichtsvereinbarung, als eine über die gewöhnliche Geschäftsführung hinausgehende Handlung wird in der Literatur und Rechtsprechung betont. Deswegen wird angenommen, dass der Abschluss einer Schiedsgerichtsbarkeitvereinbarung des persönlichen Handels oder einer besonderen Vollmacht bedarf. Dies betrifft den Abschluss des Vertrages über Schiedsgerichtsvereinbarung durch den Bevollmächtigten sowohl in Form eines gesonderten Vertrages oder einer Schiedsgerichtsklausel, die in einen Wirtschaftsvertrag aufgenommen wird.

Die Wirksamkeitsbedingung für die Schiedsgerichtsvereinbarung ist die Einhaltung der Schriftform. Der Vertrag über die Schiedsgerichtsvereinbarung sollte schriftlich niedergeschrieben und durch beide Parteien unterzeichnet werden. Diese Bedingung ist erfüllt, wenn die Schiedsgerichtsvereinbarung in einem schriftlich niedergeschriebenen und durch beide Parteien unterzeichneten Vertrag beinhaltet wird. Einige Zweifel im Hinblick auf Einhaltung der Schriftform der Schiedsgerichtsvereinbarung können in dem Fall entstehen, wenn die Schiedsgerichtsklausel in Anlagen zum Vertrag (die nicht durch Vertreter der Parteien unterzeichnet werden) oder in Allgemeinen Vertragsbedingungen, auf die sich der eigentliche Vertrag bezieht, beinhaltet wird. Ein Beispiel dafür stellen Verträge über Bauarbeiten oder Werkverträge dar, die in Folge von Verhandlungen durch die Parteien abgeschlossen werden. In solchen Fällen beruft sich oftmals das Protokoll der Verhandlungen, das durch Parteien als Vertrag betrachtet wird, inhaltlich auf Allgemeine Vertragsbedingungen, die zum Beispiel nur durch Besteller anwendet. Die bevollmächtigten Vertreter der Parteien unterzeichnen das Verhandlungsprotokoll und behandeln es als einen Vertrag, jedoch die durch eine der Parteien angewendeten Allgemeinen Vertragsbedingungen und das Antizipieren des Verhandlungsprotokolls werden durch die  Parteien nicht unterschreiben. Es scheint nämlich offensichtlich zu sein, dass in einem solchen Fall die Allgemeinen Vertragsbedingungen die Parteien binden. Allerdings sollte jeder Fall des Abschlusses der Schiedsgerichtsbarkeitvereinbarung separat behandelt und im Hinblick auf das Bestehen des Willens zum Vertragsabschluss ausgelegt werden. 

